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gen) versehen werden.41 Oder man setzt einen Link zu einer Liste theologi-
scher Spezialbibliotheken in den USA bzw. zu einzelnen für die Theologie be-
deutsamen Bibliotheken.42

Die geographische wie die intentionale Zuspitzung der Fachinformation läßt
sich davon leiten, dass Information nicht nur produziert, sondern auch in einer
möglichst anwendungsbezogenen Weise aufbereitet und vermittelt werden
muss. Die Prüfung der Relevanz des Informationsmaterials bewegt sich daher
in einer Spannung zwischen inhaltlicher bzw. methodischer Qualität der In-
formation in sich und deren praktischem Nutzwert für den durch regionale,
konfessionelle, thematische, biographische Faktoren geprägten Bibliotheks-
benutzer vor Ort.

Information der Kommission des DBI für Benutzung und Information
Deutscher und Internationaler Leihverkehr

Zentrale Nachweise, Zusammenwachsen von Bibliotheksverbünden, OPACs
mit Verfügbarkeitsmeldungen, elektronische Bestellwege sowie zeitgemäßere
Lieferwege (elektronisch, Fax, schnellere Büchertransportdienste, Direktver-
sand etc.) können nicht zufriedenstellend mit der gültigen Leihverkehrsord-
nung (LVO) genutzt werden. Die Benutzungskommission, die LVO-Experten-
runde und die Konferenz der Zentralkataloge betonten bereits bei der Fertig-
stellung der Leihverkehrsordnung von 1993, dass noch vor Ende der neunzi-

41 Z. B. auf der Seite der Kirchlichen Hochschule Wuppertal (a. a. O.)
42 Die Linkliste zu theologischen Spezialbibliotheken in den USA wird von der ÜB

Gießen, ÜB Tübingen und ÜB Freiburg (jeweils a. a. O.) verwendet. Die ÜB Gießen
fasst dabei die ÜB Tübingen, den SWB und die amerikanischen Bibliotheken unter
einem gemeinsamen Punkt „Im Internet zugängliche Bibliothekskataloge mit her-
ausragenden theologischen Beständen" zusammen. Die ÜB Marburg (a. a. O.) ver-
wendet Links zu den beiden für die Theologie relevanten Sondersammelgebieten in
Tübingen (Theologie) und in der StUB Frankfurt/M. (Judentum). Die kathol.-theol.
Fakultät Würzburg (a. a. O.) bietet einen Zugang zu theologischen Fakultäten (nicht
Universitäten!) in Europa (nicht nur in Deutschland!), worin eine Ausdehnung der
sonst üblichen geographischen Einschränkung aus fachlich-intentionalen Gründen
manifest wird.
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ger Jahre neue Regelungen erforderlich werden, um den Entwicklungen Rech-
nung zu tragen.
Der im letzten Herbst und in diesem Frühjahr von einer Expertengruppe des
DBI erarbeitete Entwurf einer aktuellen Leihverkehrsordnung konnte keine ge-
meinsame Regelung für den Leihverkehr und die Dokumentlieferdienste fin-
den, da sich beide Dienste durch ihre unterschiedlichen Rechtspositionen
unterscheiden. Entgeltpflichtige Dokumentlieferdienste sind privat-rechtlich
organisiert; der Deutsche Leihverkehr basiert auf dem öffentlichen Dienst-
recht. Eine neue LVO, die nur den Leihverkehr abdeckt, wurde von der Kultus-
ministerkonferenz, AG Bibliotheken, abgelehnt. Nachdem sie anfangs eine
Neubearbeitung der LVO wünschte, sucht sie nun eine Lösung mit grundsätz-
lichen Perspektiven. Dazu wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
eine neue Arbeitsgruppe berufen.
Die Benutzungskommission spricht sich bis zur Vorlage eines neuen Regel-
werks für eine großzügige Interpretation der Leihverkehrsordnung aus. Diese
weite Auslegung der Ordnung sollte vor allem kundenorientiert sein. Die Di-
rektbestellung soll vorrangiges Prinzip sein. Das Regionalprinzip sollte keine
Barriere bei schnelleren Bestell- und Belieferungsmöglichkeiten sein. Kleinen
und mittelbar zugelassenen Bibliotheken sollte - sofern sie die technischen
Möglichkeiten haben - eine Direktbestellung ermöglicht werden. Elektronische
Übermittlungswege von Bestellungen sollten genutzt werden, um alle Chan-
cen für eine schnelle Literaturbeschaffung zu ermöglichen. Die Verfügbarkeit
des Mediums soll, wenn möglich, am lokalen OPAC geprüft werden. In Zwei-
felsfällen empfiehlt sich die vorherige Kontaktaufnahme mit den am häufig-
sten angegangenen Lieferbibliotheken, bzw. mit der zuständigen Leihver-
kehrszentrale, dem Zentralkatalog der Region.
Die Entgelte und Zahlungsmodalitäten im Internationalen Leihverkehr basieren
auf einer Empfehlung der Benutzungskommission im Zusammenwirken mit
der Konferenz der Zentralkataloge, der die Sektion IV des DBV und die Kul-
tusministerkonferenz mit seiner AG Bibliotheken zustimmten.
• Danach werden deutschsprachige und in Deutschland erschienene Veröf-

fentlichungen zu gleichen Bedingungen wie im Ausland erschienene Werke
zur Verfügung gestellt.
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• Für rückgabepflichtige Medien bzw. für Kopien bis zu 20 Seiten werden er-
hoben:
- 1 IFLA-Voucher zu US $ 8 oder
- DM 15,- bei Rechnungsstellung oder
- Internationale Antwortscheine im Wert von DM 15,-1

Es wird empfohlen, nach Möglichkeit die IFLA-Voucher als die preiswerteste
Form des Zahlungsverkehrs im ILV zu verwenden. Eine elektronische Lösung
per Electronic Emboursement System (E-Voucher) wird von der IFLA-Sektion
Document Delivery and Interlending gegenwärtig geprüft und getestet.
Die im Zuge der Gegenseitigkeit kostenfreie Belieferung von osteuropäischen
Bibliotheken endete 1998.

1 Verkaufspreis DM 3,-; Umtauschwert bis zur Höhe des Entgeltes für eine Vorrang-
Standardbriefsendung bei gleichzeitiger Vorlage der Sendung. S. dazu die Aktuellen
„Service-Informationen" der Deutschen Post AG (Bestell-Nr. MatNr. 672-138-000).
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